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Juni 2009 
 

in Kooperation mit  der „Initiative Südindien“, Bendorf 
 

 Reiseleitung Frau Radha Andras! 

 
 

Liebe Reisefreunde! 
 

„Vannakkam, namaskaram!“ 
 

Bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert schrieb der 
britischen Kartograph James Rennell über Indien: 
 

„Indien hat zu allen Zeiten die 
Aufmerksamkeit der Neugierigen in fast allen 
Schichten und Berufen erregt. Seine seltenen 
Produkte und Handelswaren beeindruckten 
die Kaufleute, während die sanfte und 
friedfertige Religion Brahmas und die von ihr 
geprägten Sitten die Beachtung der 
Philosophen fanden.“ 
 

Dieser Satz gilt heute noch uneingeschränkt und 
wer bereit ist, die zahlreichen Klischees über Indien hintanzustellen, wird ein wunderbares Land 
in einer unbeschreiblichen Vielfalt erleben und wunderbare Eindrücke und Erlebnisse mit nach 
Hause bringen. 
 

 
 
 

STUDIENREISE nach SÜDINDIEN  
 

vom 11. bis 24. Februar 2010  
 

 

 
Wenn wir Sie im Süden des Subkontinents Indien begrüßen dürften, würden wir uns freuen. 
 
Herzlichst 
 

Ihre          
 

Gabriela Müller  und  Radha Andras 
 
 

Sie haben auch die Möglichkeit der Verlängerung im wunderschönen direkt am Strand gelegenen Ayurveda-Hotel 

„MARARI-BEACH-RESORT“  in Mararikulam. 



SÜDINDIEN Studienreise vom 11. bis 24. Februar 2010  14 Tage  
Verlängerungsmöglichkeit in Strandhotel bis 27.02.2010 oder individuell länger. 

 
11. Februar 2010 

Gegen 14.30 Uhr LINIENFLUG mit EMIRATES von FRANKFURT über DUBAI nach HYDERABAD (Flugdauer 

nach Dubai 6 Std.), Ankunft in DUBAI um 23.30 Uhr (Zeitverschiebung MEZ + 3 Std. / Aufenthalt in Dubai ca. 4 
Std.). 
 
12. Februar 2010 

Um 03.45 Uhr Weiterflug nach HYDERABAD, Ankunft um 08.40 Uhr (Flugdauer ca. 3 ½ Std., Zeitverschiebung 
MEZ +4 ½ Std.), Transfer zum Hotel für eine Ruhepause. 

HYDERABAD –die Hauptstadt des Bundesstaates Andra Pradesh- ist bekannt für seine vielfältige Kultur, 
Architektur und Kunst und bildet eine Synthese aus hinduistischen und islamischen Bräuchen und Festen mit 
Einflüssen aus der arabischen, türkischen und persischen Welt. Am Nachmittag besuchen wir den, einst von den 

Briten gegründeten, modernen Stadtteil SECUNDERABAD. Am künstlich angelegten Hussain-Sagar-See bummeln 

wir entlang der Uferpromenade und genießen die Aussicht vom BIRLA-MANDIR-TEMPEL. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Hyderabad im 5*-Hotel „Taj Banjara“ o.ä. 

www.tajhotels.com/Business/TAJ%20BANJARA,HYDERABAD/default.htm 

13. Februar 2010 
Tag der Begegnung für Mitglieder und Freunde der SÜDINDIEN-INITIATIVE  „ISI“  in Mothkur / 
Govindapuram (ca. 80 km / 1 ½ Fahrstunden). Gespräche mit den Patenkindern und Schulbesichtigung. 

Alternativ zum Projektbesuch bewundern wir im prächtigen FALAKNUMA-PALAST die Schätze aus Edelsteinen 

und verweilen am Nachmittag im größten Zoo Indiens, dem NEHRU ZOOLOGICAL PARK .  
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Hyderabad im 5*-Hotel „Taj Banjara“ o.ä. 
 
14. Februar 2010 

Das GOLCONDA FORT –gelegen auf einem 120 m hohen Granitfelsen- ist bekannt für seine erstaunliche Akustik 
und beeindruckende Dekkan-Architektur. Sie besichtigen die noch immer beeindruckenden Reste der einstigen 
Festungsanlage. 

Beeindruckendes Wahrzeichen Hyderabads ist der CHARMINAR aus dem 16. Jhd., auch  „Triumphbogen des 

Ostens“ genannt. Seine vier mächtigen Türme mit den gewaltigen Torbögen sind ein typisches Beispiel für die 

Architektur des Qutb Shahi-Stil. Eine der größten Moscheen der Welt ist die nahegelegene MECCA MASJID. In der 

faszinierenden ALTSTADT lassen Sie sich von einer Fahrrad-Rikscha durch die quirligen, bunten Gassen des 
Basars bringen. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Hyderabad im 5*-Hotel „Taj Banjara“ o.ä. 
 
15. Februar 2010 

Am Vormittag kurzer Linienflug nach MADRAS (heute offiziell CHENNAI), die uralte Tempelstadt am Golf von 

Bengalen. Während einer kurzen Stadtrundfahrt bewundern Sie in der BRONZE-GALLERY des Chennai-Museums 

die Meisterwerke der südindischen Bronzekunst und den äußeren Bereich des KAPALEESHVARA-Shivatempels  
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Covelong im 5*-Hotel „Fisherman’s Cove“ o.ä. 

www.tajhotels.com/Leisure/Fishermans%20Cove,CHENNAI 

16. Februar 2010 

Sie besuchen KANCHIPURAM, eine der sieben heiligen Städte der Hindus und beobachten die Pilger im 

EKAMBARESHVARA-TEMPEL. Der KAILASANATHA-TEMPEL ist der größte erhalten gebliebene Tempel aus 
der Pallavazeit (7.Jh.). 

Am Nachmittag bewundern Sie in MAMALAPURAM die aus Granit gehauenen großartigen Tempelmonolithen, 
Kulthöhlen und Felsreliefs aus dem 7.Jahrhundert (UNESCO-Weltkulturerbe). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Covelong im 5*-Hotel „Fisherman’s Cove“ o.ä. 
 
17. Februar 2010 

Fahrt nach PONDICHERRY, eine ehemalige französische Enklave mit charmantem Flair 

und bekannt durch den 1926 gegründeten Aurobindo Ashram und das nahe AUROVILLE. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Pondycherry im 4*-Palasthotel „Le Dupleix“ o.ä. 

www.ledupleix.com/ 
18. Februar 2010 
Auf der Fahrt durch eine wunderschöne tropische Landschaft Richtung Süden in die fruchtbare Kauveri-Ebene, der 

Kornkammer Tamil Nadus, sehen Sie in CHIDAMBARAM einen der wichtigsten Shivatempel  

des Landes mit der vollkommenen Bronzestatue des tanzenden Shiva. In GANGAIKONDA CHOLAPURAM 

beeindruckt der riesige Granittempel mit wunderschönen Steinskulpturen.  In SWAMIMALAI bewundern Sie  
 
 
 
 



 
 
 

Kunsthandwerker beim traditionellen Bronzeguss. Gegen Abend erreichen Sie TANJORE (TANJAVUR) (180km). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Tanjore im 3*-Resort „Ideal-River-View“ o.ä. 

www.idealresort.com/rresorts.htm 
19. Februar 2010 

Heute versetzt Sie der großartige BRIHADESHWARAR TEMPEL (UNESCO-Weltkulturerbe) mit seinem fast 61 m 
hohen Turm und der ca. 80 t schweren Kuppel über dem Heiligtum in Staunen. Das größte Vishnu-Heiligtum 

Südindiens, der RANGHANATHA-TEMPEL in SRIRANGAM, zeigt sich voll von buntem Leben und Treiben.  
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Tanjore im 3*-Resort „Ideal-River-View“ o.ä. 
 
20. Februar 2010 

Weiterfahrt nach MADURAI, der zweitausend Jahre alten Stadt am Ufer des Vaigai-Flusses (170 km). 

Im MEENAKSHI TEMPEL, einer der größten Tempelanlagen Indiens, pulsiert das Leben. Sie tauchen ein in den 
Strom der Pilger. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Madurai im 4*-Hotel „Taj Gateway“ o.ä. 

www.tajhotels.com/TajHolidays/destinations_city.aspx?countryid=1&cityid=24 
21. Februar 2010 

Heute führt Ihr Weg durch die KARDAMOMBERGE zum PERIYAR WILDSCHUTZ-GEBIET (150 km). Bei einem 

Bootsausflug beobachten Sie verschiedene Wasservögel und sehen mit etwas Glück wilde Elefanten. Im 
Gewürzgarten Ihres Hotels lernen Sie die botanische Vielfalt der indischen Gewürzpflanzen kennen. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Periyar im 4*-Resort Spice Village o.ä. 

www.cghearth.com/spice_village/spice_village.htm 
22. Februar 2010 

Eine herrliche Fahrt führt Sie durch die ewig grünen Berge und herrliche Landschaften zu den BACKWATERS 

KERALAS. Auf einer wunderschönen Motorbootfahrt durch die Kanäle und Wasserwege genießen Sie die 

unberührte tropische Natur. Ihr Bus bringt Sie zur tropischen Hafenstadt COCHIN an der Malabar-Küste (170 km). 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Cochin im 5*-Hotel Brunton-Boat-Yard o.ä. 

www.cghearth.com/brunton_boatyard/index.htm 
23. Februar 2010 

ALTCOCHIN ist eine herrliche Mischung aus portugiesischem, holländischem und englischem Baustil mit indischen 

Einwirkungen und internationalem Flair. Ein gemütlicher Bummel durch die verwinkelten Gassen der ALTSTADT 

bringt Sie zum MATTANCHERRY-PALAST mit seinen wunderschönen Fresken und zur alten jüdischen Synagoge 

im JUDENVIERTEL. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. 

Am Abend besuchen Sie eine KATHAKALI-Tanzvorführung. 
Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Cochin im 5*-Hotel Brunton-Boat-Yard o.ä. 
 
24. Februar 2010 

Gegen 09.30 Uhr LINIENFLUG mit EMIRATES nach DUBAI (Flugdauer 4 Std. / Zeitverschiebung -1 ½ Std.) und 

nach Flugzeugwechsel um 14.30 Uhr WEITERFLUG nach FRANKFURT (Flugdauer 7 Std. / Zeitverschiebung -2 ½ 

Std.). Ankunft in FRANKFURT um 18.30 Uhr. 

 
Möglichkeit der Verlängerung im wunderschönen, direkt am Sandstrand gelegenen 
5*-Ayurveda-Hotel „MARARI-BEACH-RESORT“  in Mararikulam für 3 Nächte (oder auf Wunsch auch 
individuell länger). Im hoteleigenen AYURVEDA-Therapiezentrum werden professionelle Behandlungen von 
Fachpersonal unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt und können vor Ort gebucht werden. 
 
24. Februar 2010 
Nach dem Frühstück Transfer nach Mararikulam (ca. 60 km) nahe Alleppey. 
Übernachtung mit Vollpension in Mararikulam im 5*-Resort Marari-Beach (Standard-Garden- Villas)  
für 3 Nächte bis 27.02.2010.                                            www.cghearth.com/marari_beach/index.htm 
 
27. Februar 2010 

Früh am Morgen Transfer zum Flughafen und gegen 09.30 Uhr LINIENFLUG mit EMIRATES nach DUBAI und 

weiter nach FRANKFURT; Ankunft in FRANKFURT um 18.30 Uhr. 

 
Änderungen im Programmablauf sind möglich. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Reisetermin: 
 
 

11. – 24. Februar 2010 
 

 

Linienflüge ab / bis: 
FRANKFURT 
 

Eingeschlossene  

Leistungen: 
 

Rail & Fly Bahnfahrten 2. Klasse 
LINIENFLÜGE   

mit  EMIRATES in der  
Economy-Class  
FRANKFURT – DUBAI - 
HYDERABAD 
COCHIN – DUBAI –        
FRANKFURT 

20 kg Gepäck frei 

INLANDFLUG  in der  

Economy-Class 

HYDERABAD - CHENNAI 

20 kg Gepäck frei 

FLUGHAFEN-STEUERN  
SICHERHEITSGEBÜHREN       
KEROSINZUSCHLAG 
VISUM-Gebühren   z.Zt. €  50,-- 
TRANSFERS, AUSFLÜGE und 
RUNDREISE  in klimatisierten  
      landesüblichen Reisebussen 
EINTRITTE  lt. Programm 
UNTERKUNFT im Doppelzimmer in 
      3*, 4*, 5*-Hotels Landeskategorie 
HALBPENSION  

Frühstück und Abendessen 

NELLES Reiseführer  
REISELEITUNG durch  
Frau RADHA ANDRAS 

Reisepreis: €uro 2.680,-- 
pro Person im Doppelzimmer  
 

Einzelzimmerzuschlag € 790,-- 
 

Verlängerung im Resort Marari-
Beach vom 24. – 27.02.2010 
-3 x Übernachtung im 
Doppelzimmer incl. Vollpension 
und Transfers- 

Aufpreis:    €uro 460,-- 
Einzelzimmerzuschlag  € 300,-- 
 
Empfohlen wird der Abschluss eines 
REISEVERSICHERUNGS-PAKETS 
Reiserücktrittskosten-Versicherung 

Reisegepäck-, Reisekranken-versicherung 

mit Beistands-leistungen für  €uro 75,--. 

Nicht im Pauschalpreis enthalten sind: 

 Trinkgelder für Reiseleiter und Bus-
fahrer (ca. 4 €uro / Tag) 

 persönliche Ausgaben aller Art, 

  persönliche Trinkgelder  

 Foto- und Videogebühren 

 
Mindestteilnehmerzahl  15 Pers. 

erreichbar bis  10.12.2009 
Höchstteilnehmerzahl  25 Pers. 

Tarifstand: 19. Mai 2009 
Anzahlung € 300,-- /   Restzahlung  

4 Wochen vor Reisebeginn. 
 

Preisangleichungen bei 

Wechselkursänderungen, 

Kerosinzuschlag, Gebühren, Steuern 

und Eintritten bleiben vorbehalten! 
 

Auszug aus den 

REISEINFORMATIONEN 
 
EINREISEVORSCHRIFTEN: 
Sie benötigen zur Einreise den von 
Ihnen in der Anmeldung angege-
benen REISEPASS mit einer 
Gültigkeit von mindestens 6 
Monaten  bei Ausreise zusammen 
mit dem von B&S-Reisen für Sie 
eingeholten Visum.  
Ihr VISUM für Indien wird von B&S-
Reisen besorgt. Hierfür benötige ich 
Mitte Dezember Ihren Reisepass 
und 2 Passbilder und Ihren 
Visumantrag, den Sie zeitgerecht 
erhalten werden. 
 
KLIMA: 
Sie reisen während einer 
angenehmen Jahreszeit; 
Niederschlag ist möglich. 
Tagestemperaturen 20 bis 30 Grad 
Nachttemperaturen kühler.  
 
KLEIDUNG: 
Neben leichter, gut waschbarer 
Sommerkleidung, benötigen Sie 
auch eine Jacke und Pullover. 
Sonnenhut und Sonnencreme nicht 
vergessen.  
Frauen kleiden sich schulter-
bedeckend mit Kurzarm, langen 
Hosen oder kniebedeckendem 
Rock; Männer lange Hosen, 
Kurzarmhemd. 
Festes Schuhwerk, mit guter 
Profilsohle in dem Sie gut laufen 
können, ist empfehlenswert. 
 

IMPFUNGEN  und 
GESUNDHEITSVORSORGE: 
Für die Einreisen sind keine 
besonderen Impfungen 
vorgeschrieben.  
Wie bei allen Reisen in südliche 
Länder, besteht eine erhöhte 
Infektionsgefahr durch Hepatitis-A 
(Übertragung durch Speisen). 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über 
eine entsprechende Impfung. 
Überprüfen Sie Ihren Impfschutz 
bezüglich Tetanus, Polio, 
Diphtherie. 
Das Gesundheitswesen ist in Indien 
auf privater Basis gut ausgeprägt. 
Die von uns besuchten Städte 
verfügen i.d.R. über moderne 
Krankenhäuser und gut 
ausgebildete Ärzte. 
 
Reisende sollten sich über 
Infektions- und Impfschutz, sowie 

andere Prophylaxemaßnahmen 
rechtzeitig informieren; ggf. sollte 
ärztlicher Rat eingeholt werden.  
Auf allgemeine Informationen, 
insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinisch 
erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
Reisemedizinischen 
Informationsdiensten oder der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung wird verwiesen! 
 
Weitere Informationen erhalten Sie 
mit der Anmeldebestätigung 
 

Auszug aus den  

REISEBEDINGUNGEN 
 
Mit der schriftlichen Reiseanmeldung 
bietet der Reisende B&S-Reisen GmbH 
den Abschluss eines Reisevertrages auf 
der Grundlage der Reiseausschreibung, 
aller ergänzenden Informationen und 
dieser Reisebedingungen verbindlich an. 
Der Reisevertrag kommt mit der 
Buchungsbestätigung von B&S-Reisen 
GmbH an den Reisenden bzw. den 
Vermittler der Gruppenreise zustande. Sie 
bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss wird 
eine schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung übermittelt. 
Der anmeldende Reisende haftet für alle 
Verpflichtungen von mitangemeldeten 
Reisenden aus dem Reisevertrag. 
Mit Vertragsabschluss und nach 
Aushändigung eines Sicherungsscheines 
(gem. § 651k Abs. 3 BGB) ist eine 
festgelegte Anzahlung zu leisten, die auf 
den Reisepreis angerechnet wird. Die 
Restzahlung wird fällig 30 Tage vor 
Reisebeginn, nach Rechnungsstellung. 
Die Reiseunterlagen erhält der Reisende 
nach vollständiger Bezahlung des 
Reisepreises direkt oder über den 
Vermittler der Gruppenreise 
ausgehändigt. 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurücktreten. Maßgeblich 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung 
beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, 
so kann B&S-Reisen GmbH Ersatz für die 
getroffenen Reisevorkehrungen und für 
ihre Aufwendungen verlangen.  Es 
entstehen folgende pauschalierte 
Rücktrittsgebühren: 
bis 90 Tage vor Reiseantritt € 150,-- 
bis 45 Tage vor Reiseantritt € 300,-- 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% des 
Reisepreises 
bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des 
Reisepreises. 
ab 14.Tag vor Reiseantritt 75% des 
Reisepreises. 

 

Bei Nichtantritt der Reise ohne 

Rücktrittserklärung (no show) kann 

keine Rücker-stattung erfolgen. 
 
Ausführliche Reisebedingungen finden 
Sie auf der Rückseite der Anmeldung. 
 

 

 

 



SO ERFOLGT IHRE ANMELDUNG 
                              Reisepreissicherung durch: 

Wenn Sie sich zur Mitreise entschlossen haben, melden Sie sich bitte auf dem hier 

abgedruckten Formular an. Sie erhalten von B&S-REISEN eine 

Anmeldebestätigung. Nach Erhalt der Anmeldebestätigung mit dem 

Reisepreissicherungsschein überweisen Sie bitte die Anzahlung von Euro 300,-- 

pro Person auf das 

Konto-Nr. 21 737 153 bei der SPARKASSE KRAICHGAU BLZ 663 500 36  
 

ANMELDUNG 
Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: 

B&S-REISEN GmbH, Gabriela Müller, 74867 Neunkirchen, Pattbergstr. 15 

Tel.: 06262/3318   Fax.: 06262/4690 
 

Hiermit melde(n) ich mich / wir uns zur Studienreise  

"SÜDINDIEN“ vom 11. bis 24. Februar 2010 verbindlich an. 
 

O Ich / Wir bitte/n um Unterbringung im Doppelzimmer mit:________________________________ 
 

O Ich bestelle ein EINZELZIMMER  zum angegebenen Mehrpreis.  
 

O Ich / Wir buchen den VERLÄNGERUNGS-AUFENTHALT vom 24.-27.10.2010 

 im  Marari-Beach-Resort incl. Vollpension und Transfers zum angegebenen Mehrpreis. 
 

O  Ich / Wir buche/n das auf dem Leistungsblatt empfohlene REISEVERSICHERUNGS-PAKET  
(Reiserücktrittskostenvers. und Reisekrankenvers. mit Beistandsleistung (Eigenbehalt jeweils 20%), Reisegepäckvers. 

(Vers.Summe 1.500,-- Euro) zum Preis von  Euro 75,-- pro Person bzw. Euro 90,-- bei Verlängerung. 
 

Die Anzahlung von Euro 300,-- pro Teilnehmer werde ich nach Erhalt der Anmeldebestätigung und des  

Reisepreissicherungsscheines überweisen.  
 

Meine / Unsere Personalien:                                                                                                                         

 

1. Person: 
Name:___________________________________ 

 

Vorname:_________________________________ 

 

Straße:___________________________________ 

 

Plz.-Wohnort:_____________________________ 

 

Tel.:_____________________________________ 

 

Beruf:____________________________________ 

 

Geb.Datum:_______________________________ 

 

Geb.Ort: _________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit.:________________________ 

 

Passnummer:______________________________ 

 

Ausstellungsort:____________________________ 

 

Ausstellungsdatum:__________________________ 

 

Ablaufdatum:______________________________ 

 

Datum:___________________________________ 

 

Unterschrift:_______________________________ 

 

1. Person: 
Name:___________________________________ 

 

Vorname:_________________________________ 

 

Straße:___________________________________ 

 

Plz.-Wohnort:_____________________________ 

 

Tel.:_____________________________________ 

 

Beruf:____________________________________ 

 

Geb.Datum:_______________________________ 

 

Geb.Ort: _________________________________ 

 

Staatsangeh.:______________________________ 

 

Passnummer:______________________________ 

 

Ausstellungsort:____________________________ 
 

 

Ausstellungsdatum:__________________________ 

 

Ablaufdatum:______________________________ 

 

Datum:___________________________________ 

 

Unterschrift:_______________________________ 

 

Die Reisebedingungen von B&S-REISEN erkenne ich an.  

 



R E I S E B E D I N G U N G E N der B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH 
 

Sehr geehrter Reisegast, 
 

ich freue mich, Sie auf einer meiner Reisen als Gast begrüßen zu dürfen und danke Ihnen für das mir hiermit entgegengebrachte Vertrauen.  Diese Reise habe 

ich in Ihrem Interesse sorgfältig geplant, um damit alle Voraussetzungen für ein interessantes Erlebnis zu schaffen. 

Hierzu gehören auch meine Reisebedingungen, die Bestandteil des mit mir geschlossenen Reisevertrages sind und damit für Verständnis und Klarheit der 

Rechte und Pflichten zwischen Ihnen und mir Sorge tragen. 

Grundlage meiner Reisebedingungen sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das BGB §651a-m. 
 

 

Ihre B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH,  74867 Neunkirchen  -  Gabriela Müller 

 

 

1. Haftung des Reiseveranstalters 

1.1. Bildungs- und Studienreisen GmbH haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 

eines ordentlichen Kaufmannes für: 

A. Die gewissenhafte Reisevorbereitung, 

B. Die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des Leistungsträgers, 

C. Die Richtigkeit der Beschreibung aller in der Ausschreibung angegebenen 

Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht vor Vertragsabschluß eine 

Änderung der Prospektangaben erklärt hat. 

D. Die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 

1.2. Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der 

Leistungserbringung betrauten Person. 

1.3. Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im 

Linienverkehr erbracht und dem Reisenden hierfür ein entsprechender 

Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit 

Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der 

Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist.  Er haftet daher nicht für die 

Erbringung der Beförderungsleistung selbst.  Eine etwaige Haftung regelt sich in 

diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die 

der Reisende hingewiesen wird und die ihm auf Wunsch zugänglich gemacht 

werden. 

 

2. Beschränkung der Haftung 

2.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 

Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

A. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt wird oder 

B. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  

2.2. für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus 

unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 

haftet der Reiseveranstalter bei Personenschäden bis Euro 75.000,-je Kunde und 

Reise.  Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden beträgt je Kunde und Reise 

Euro 4.100,--; übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung 

für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.  

2.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang 

mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 

Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung 

ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.  

2.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit 

beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen 

oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem 

Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 

Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten 

Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 

bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

2.5. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen 

Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des 

Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen von 

Warschau, Den Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für 

Flüge nach USA und Kanada).  Diese Abkommen beschränken in der Regel die 

Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste 

und Beschädigungen von Gepäck.  Sofern der Reiseveranstalter in anderen 

Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden Bestimmungen. 

2.6. Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines 

vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den 

Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtsgesetzes. 

 

2.7. Ausschluß von Ansprüchen und Verjährung  

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende 

innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 

gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann  

 

 

 

der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 

Einhaltung der Frist verhindert worden ist.  

Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem 

Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 

enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 

Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 

Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der 

Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung 

tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

Reiseleitungen im Urlaubsgebiet sind nicht befugt oder bevollmächtigt, 

Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Minderung des Reisepreises oder auf 

Schadensersatz, mit Wirkung für Bildungs- und Studienreisen GmbH 

anzuerkennen. 

 

3. Bezahlung 

a) Mit Vertragsabschluß wird eine Anzahlung bis zur Höhe von zehn von 

Hundert des Reisepreises gefordert. Zusammen mit der Anmeldebestätigung 

erhalten Sie Ihren Reisepreissicherungsschein. b) Die Restzahlung wird 4 

Wochen vor Reisebeginn nach Rechnungserhalt fällig. c) Die Reiseunterlagen 

werden dem Reisegast nach Eingang seiner Zahlung beim Reiseveranstalter 

zugesandt bzw. ausgehändigt. 

 

4. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen 

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.  

Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.  Dem 

Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so kann B&S-Reisen GmbH Ersatz für 

die getroffenen Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen.  Es 

entstehen folgende pauschalierte Rücktrittsgebühren: 

bis 90 Tage vor Reiseantritt € 150,-- 

bis 45 Tage vor Reiseantritt € 300,-- 

bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% des Reisepreises 

bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des Reisepreises. 

ab 14.Tag vor Reiseantritt 75% des Reisepreises 

Bei Charterflügen betragen die Stornokosten 

ab 29. Tag vor Reisebeginn                                         90% des Reisepreises. 

Bei Nichtantritt der Reise ohne Rücktrittserklärung (no show) kann keine 

Rückerstattung erfolgen. 

Einzelne Leistungen -z.B. Theaterkarten- können von diesem Rücktrittsrecht 

ausgenommen sein.  Darauf wird dann an entsprechender Stelle hingewiesen.  

Werden einzelne Reiseleistungen der Pauschalreise nicht in Anspruch 

genommen, hat der Reisegast keinen Anspruch auf Erstattung. 

4.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein 

Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt.  Der 

Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den 

besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 

Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 

Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem 

Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den 

Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 

4.3. Im Falle eines Rücktritts kann der Reiseveranstalter vom Kunden die 

tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen. 

 

5. Mitwirkungspflicht 

Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken um evtl. Schäden zu 

vermeiden oder gering zu halten. Insbesondere ist der Reisegast verpflichtet, 

seine Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung mitzuteilen. Diese ist 

verpflichtet, so weit als möglich für Abhilfe zu sorgen. Unterlässt ein 

Reiseteilnehmer schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 

Minderung nicht ein. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Reisende sollten sich über Infektions- und Impfschutz - sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- 

und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen 

Ärzten, Tropenmedizinern, Reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen! 

 
 


